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Verordnung über die rechtliche Entscheidung der älteren Processe.

Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hessen, Fürst m
HerSfeld, Graf zu Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Ridda, Schaumburg

und Hanau, rc. rc.

«Nachdem Wir gnädigst gut gefunden haben, bey Unsrer hiesigen Regierung eine solche Einrich-
tung zu treffen, daß die eingehende Justitzsachen befördert und die alten er'ediget werden

inzwischen aber eS bey denen vor 1780 dahin gediehene« Processen ungewiß ist, ob die Par
theyen solche noch zu verfolgen gedenken, und ob nicht einige durch gütliche Vergleiche oder sonst
beygelegt sind? So verordnen Wir hierdurch, daß alle diejenigen, welche über vorgedachte ab
ten Sachen noch eine rechtliche Entscheidung verlangen, davon binnen Jahresfrist, vom ersten
März dieses Jahrs an gerechnet, mit genauer Bemerkung des Klägers und Bckagten, desAv-
prllanten und Appellaren, des Object! litis, auch der e gentlichen Zeit, wann die Sache auge»
bracht ist, und der letzte Termin gestanden hat, oder die acta priora eingeliefsrt worden, bey'
gedachter Unsrer Regierung Anzeige thun, und dadurch die Entscheidung veranlassen, widri
genfalls aber gewärtigen sollen, daß nach Ablauf dies r präjudicialfrist dergleichen Sachen für
descrt erklärt, und die Schriften zurückgegeben oder cassrt, und die Urtheile der vorigen In
stanz für rechtskräftig angesehen werden. Wornach also jedermann, den es angehet, sich Utt9
irrthänigst zu achten hat

Urkundlich Unsrer eigenhändigen Unterschrift und beygebrachten Fürst!. 8ecret-J„si,Ms.
Cassel den -8ten Februarii 1786. ' 9

Wilhelm L. (L, §.) Vt* Fleckenbüfc] gt. Bürgel,


